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Karte 1

I. Das vorsätzliche Begehungsdelikt

Handlung im strafrechtlichen Sinne

Dem von der h.M. vertretenen System der sozialen Handlungslehre und des dreistufigen Delikts-
aufbaus folgend, ergibt sich für das vorsätzliche Begehungsdelikt das gängige Grundschema aus 
I. Tatbestand, untergliedert in objektiven und subjektiven Tatbestand, 
II. Rechtswidrigkeit und 
III. Schuld.
Dabei sind bereits zu Beginn der Prüfung des objektiven Tatbestandes all diejenigen Fälle auszu-
scheiden, in denen mangels Verantwortlichkeit des „Täters“ für sein Verhalten schon keine straf-
rechtlich relevante Handlung vorliegt.

In welchen klassischen Fällen ist eine Handlung im strafrechtlichen Sinn zu verneinen?



ANTWORT KARTE 1

Als Mindesterfordernis an das Vorliegen einer strafrechtlich relevanten Handlung ist zu fordern, 
dass ein menschliches Verhalten vorliegt, das auf Willensbetätigung nach außen gerichtet und 
vom Willen beherrschbar ist. Danach fehlt es aus dem Blickwinkel der Beherrschbarkeit durch den 
menschlichen Willen in den folgenden klassischen Fällen menschlichen „Handelns“ an strafrecht-
licher Relevanz:
• Reflexbewegungen

Hierbei handelt es sich um physiologische Reize, die unter Umgehung des Bewusstseins eine 
körperliche Reaktion hervorrufen, z.B. Kniesehnenreflex.

• Vis absoluta
In diesen Fällen wird ein körperliches Verhalten durch unwiderstehliche Gewalt mechanisch er-
zwungen. So ist z.B. der A nicht wegen Sachbeschädigung nach § 303 I StGB strafbar, wenn er 
von B gegen eine Fensterscheibe gestoßen wird, die daraufhin zu Bruch geht.

• Bewegungen von Schlafenden, Bewusstlosen oder unter Hypnose,
also in den Fällen, in denen die Möglichkeit der Willenssteuerung durch das Bewusstsein von 
vorneherein ausgeschlossen ist 

• Schreckreaktionen/Affekthandlungen (str.)
Nach h.M. liegt hier eine strafrechtliche Handlung vor, weil ein - wenn auch eingeschränkter - 
Wille noch vorhanden sei bzw. automatisierte, instinktive Verhaltensweisen durch die Einschal-
tung des Willens vermieden werden könnten.

hemmer-Methode: Die Vorfrage, ob eine Handlung im strafrechtlichen Sinne vorliegt, dürfen Sie 
nur in den oben aufgezeigten problematischen Fällen der Abgrenzung Handlung/Nichthandlung 
aufwerfen. In allen anderen Fällen darf dieser Prüfungspunkt in Ihren schriftlichen Ausführungen 
nicht auftauchen. Denken Sie daran, dass in manchen Fällen Anknüpfungspunkt des strafrechtlichen 
Vorwurfs auch ein vorgelagertes Verhalten (etwa der Fahrtantritt in völlig übermüdetem Zustand) sein 
kann.



Karte 2

I. Das vorsätzliche Begehungsdelikt

Kausalität-Äquivalenztheorie

Im Gegensatz zu den schlichten Tätigkeitsdelikten ist bei den Erfolgsdelikten ein Unrechtstatbe-
stand erst dann erfüllt, wenn ein bestimmter tatbestandlicher Erfolg auch kausal auf einer Handlung 
der Person beruht, deren Strafbarkeit in Frage steht. Zur Ermittlung der Kausalität zwischen Hand-
lung und tatbestandlichem Erfolg ist die Äquivalenztheorie oder auch Bedingungstheorie heranzu-
ziehen, die auf der conditio-sine-qua-non-Formel basiert. Danach ist eine Handlung für den Erfolg 
ursächlich, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der tatbestandliche Erfolg in 
seiner konkreten Form entfiele. Kennzeichnend ist, dass alle Bedingungen äquivalent, also gleich-
wertig sind, wenn sie nur den konkreten Erfolg (mit-)herbeigeführt haben.

In welchen Fällen versagt die, grundsätzlich auch atypische Kausalverläufe einbeziehende, 
Äquivalenztheorie und wie ist sie daher zu modifizieren?



ANTWORT KARTE 2

In den Fallgruppen der alternativen Kausalität (auch Doppelkausalität) sowie der hypotheti-
schen Kausalität versagt die conditio-sine-qua-non-Formel, da hier auch bei Hinwegdenken 
der Handlung des Täters der konkrete Erfolg nicht entfiele.
• Die alternative oder Doppelkausalität ist dadurch gekennzeichnet, dass zwei Ursachen densel-

ben Erfolg herbeiführen. Jede der beiden Ursachen hätte für sich allein den Erfolg zum selben 
Zeitpunkt herbeigeführt. Die Äquivalenztheorie wird in diesen Fällen dergestalt modifiziert, 
dass beide Ursachen kausal für den konkreten Erfolg sind, wenn sie zwar einzeln, aber nicht 
kumulativ hinweggedacht werden können, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele. Klassisches 
Bsp.: A und B schütten jeweils eine gleiche Menge Gift in den Wein des O. O stirbt unmittelbar 
nach Genuss des Weines. Jede Dosis für sich allein hätte zum unmittelbaren Tod nach dem 
Genuss geführt.

• Im Fall der hypothetischen Kausalität wird der Erfolg durch die Täterhandlung bewirkt. Der 
gleiche Erfolg wäre aber auch ohne die Täterhandlung durch eine andere Ursache, die hier im 
Unterschied zur alternativen Kausalität nicht durch einen Dritten gesetzt wurde, eingetreten. 
In diesen Fällen ist die maßgebliche Frage, ob der Erfolg ohne die Täterhandlung in gleicher 
Weise eingetreten wäre; es ist also auf den konkreten Erfolg abzustellen. Bsp.: A flößt dem 
O wiederum eine tödliche Dosis Gift ein. O stirbt an dem Gift, wäre aber im gleichen Moment 
ohnehin an einer unheilbaren Krankheit gestorben. Ohne die Handlung des A wäre der O hier 
nicht an dem Gift gestorben. Daher ist diese Handlung kausal für den Tod des O.

hemmer-Methode: Abzugrenzen sind die hier angesprochenen Fallgruppen von der kumulativen 
Kausalität, bei der erst das Zusammenwirken zweier Ursachen den Erfolg herbeiführt. Hier bedarf es 
keiner Modifikation der Äquivalenztheorie, da schon bei Hinwegdenken einer der beiden Ursachen 
der Erfolg nicht bewirkt worden wäre. Bsp.: A und B schütten Gift in den Wein des O. Erst die 
Gesamtmenge ergibt die tödliche Dosis. Jede Dosis für sich allein hätte nicht ausgereicht. Allerdings 
wird in diesen Fällen oft die objektive Zurechnung wegen völliger Atypik des Kausalverlaufs zu 
verneinen sein. Übrig bleibt dann jedoch zumindest eine Strafbarkeit wegen Versuchs.


